Besondere Bemerkungen:







	
	Ort
	Datum
	Unterschrift

	Der Lehrmeister
	
	
	

	Der Lehrling
	
	
	

	Der gesetzliche Vertreter
	
	
	

	Für den leitenden Ausschuss
	
	
	


Ausbildungsgebiete:

	Aufzucht
	□
	Futterfabrikation
	□

	Brut
	□
	Eiersortierung
	□

	
	□
	Schlächterei
	□

	Legehennen
	□
	andere Gebiete
	□

	Elterntiere
	□
	Vermarktung
	□

	Masttiere
	□
	Versuchswesen
	□


2005Aviforum/We
	LEHRVERTRAG FÜR GEFLÜGELZÜCHTER


herausgegeben von der Stiftung Aviforum zur Förderung der Schweizerischen Geflügelproduktion und -haltung
Der Lehrling
	Name und Vorname:
	
	

	Geboren am:
	
	

	heimatberechtigt in:
	
	

	Strasse:
	
	

	Plz, Ort:
	
	


vertreten durch seinen Vater*, Mutter*, Vormund* (zutreffendes unterstreichen)

	Name und Vorname:
	
	

	Beruf:
	
	

	Strasse:
	
	

	Plz, Ort:
	
	

	Telefonnummer:
	
	G


schliesst am


mit untenstehendem Lehrmeister

	Name und Vorname:
	
	

	Firma:
	
	

	Strasse:
	
	

	Plz, Ort:
	
	

	Telefonnummer:
	
	


nachfolgenden Vertrag über die Berufslehre als Geflügelzüchter ab:



Art. 1

Allgemeine Bestimmungen
Das Reglement über die Ausbildung des Geflügelzüchters vom 1. Juli 1989 sowie der „Auszug aus dem Reglement für Geflügelzüchter“ bilden Bestandteil dieses Lehrvertrags.

Art. 2

Beginn und Dauer der Lehre

Die Lehre dauert insgesamt drei Jahre. Für diesen Lehrvertrag beginnt sie


am






und endet am



Art. 3

Lohn

Der Lehrling erhält von Anfang an einen angemessenen Bruttolohn (inkl. Naturallohn = Fr. ----pro Monat). Nach der Probezeit soll dieser je nach Leistung entsprechend allmählich erhöht werden. Er beträgt:

im ersten Lehrjahr Franken


bis


pro Monat

im zweiten Lehrjahr Franken


bis



pro Monat

im dritten Lehrjahr Franken


bis


pro Monat

Art. 4

Kost und Logis

Kost und Logis werden nach landw. AHV-Ansätzen (gemäss „Auszug“) angerechnet. Wird der Lehrling während den Ferien, der Freizeit sowie des Besuches der Berufsschule nicht vom Lehrmeister verköstigt, so ist ihm eine Entschädigung von

Franken 

pro Tag gemäss „Auszug“ zurückzuerstatten.
Art. 5

Kleider, Wäsche und Flicken
Anschaffung und Besorgung sowie das Reinigen und Flicken der persönlichen Wäsche und Berufskleider ist Sache des Lehrlings.

Art. 6

Versicherungen
Bei Krankheit oder Unfall gelten die Bestimmungen von Art. 15 des Reglementes. Die aus diesem Vertrag entstehenden Prämien für die Krankenkasse trägt

der Lehrling bzw. der gesetzliche Vertreter





Im Falle des Verbleibens in der eigenen Krankenkasse hat der Lehrling bei Lehrantritt die Versicherungsleistungen dem Lehrmeister zu unterbreiten.

Art. 7

Streitigkeiten

Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag heraus entstehen, werden unter Vorbehalt von Art. 36 des Reglements und der Entscheidungs-befugnisse, welche die Verordnung über die landwirtschaftliche Berufsbildung vom 25. Juni 1975 einräumt, durch den leitenden Ausschuss geregelt. Vorbehalten bleiben zivil- und strafrechtliche Fälle.

Art. 8

Schlussbestimmungen
Die Lehrmeisterkonferenz regelt Einzelheiten des Lehrprogrammes, sowie die Richtlöhne.

Allfällige Änderungen im Vertrag (inkl. Lohn) sind unverzüglich dem Aviforum zu melden.

Der Lehrvertrag ist in drei Exemplaren anzufertigen und vor Beginn der Lehrzeit zur Genehmigung an die Stiftung Aviforum zur Förderung der Schweizerischen Geflügelproduktion und –haltung in Zollikofen zu senden. Treten unter den drei Vertragsexemplaren Abweichungen auf, so ist das im Aviforum aufbewahrte Exemplar massgebend.

